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Also uns wurde gesagt dass eine Stunde, zu der schonmal eine Beratung stattgefunden hat,
NICHT in der Prüfung gezeigt werden kann (also weder in der UPP noch in der schriftlichen
Prüfung, also der Hausarbeit).

Also nicht die gleiche Stunde, ABER: allgemein durfte es wohl z.b. sein, dass man schonmal
eine Stunde zu Arbeit an einem Gedicht gezeigt hat und dann in der Prüfung eine ähnliche
Stunde vom Aufbau her zeigt- aber an einem anderen Gedicht.

1https://www.lehrerforen.de/thread/26605-upp/?postID=216147#post216147
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